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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

16.01.1985 

Geschäftszahl 

9Os142/84; 13Os20/90 

Norm 

StPO §260; 

StPO §281 Abs1 Z3; 

Rechtssatz 

Unterbleibt im Tenor eines schöffengerichtlichen Urteils (bloß) die Spezialisierung, also die erschöpfende 
Beschreibung jener Umstände des konkreten Falls, durch welche nach Ansicht des Gerichts die 
Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, so begründet dies keine Urteilsnichtigkeit, sofern diese Modalitäten den 
Entscheidungsgründen zu entnehmen sind. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1985/01/16 9  Os   142/84 

TE OGH   1990/06/13 13  Os   20/90 

Vgl auch 
 

Rechtssatznummer 

RS0098521 


